
Preis für engagierte Studierende 

 

1. Zweck und Ausstattung des Preises 

1.1 Preis für gesellschaftliches Engagement, der die Leistungen von 
sozial besonders engagierten Studierenden honoriert. Mit dem 
Preis sollen Einzelpersonen oder Gruppen ausgezeichnet werden, 
die unentgeltlich  innerhalb der Universität  Duisburg-Essen oder 
einer gemeinnützigen Einrichtung im Ruhrgebiet etwas bewegen 
als auch mitgestalten wollen  und sich aktiv dafür einbringen.   

Mit dieser universitären Auszeichnung sollen auch andere 
Studierende ermutigt und angeregt werden, sich aktiv 
gesellschaftlich innerhalb der Hochschule oder der Zivilgesellschaft 
einzubringen. 

In der Regel soll in einem Jahr nur eine Person oder Gruppe 
ausgezeichnet werden. 

1.2 Der Preis ist mit Euro 1000,-- dotiert. 

1.3 • Bei der Auswahl der Bewerber/innen werden folgende 
Kriterien der Preisverleihung zugrunde gelegt werden: 

• Die Bewerber/innen sollen immatrikulierte Studierende der 
Universität Duisburg-Essen sein. 

• Sie sollten besonderes/herausragendes  soziales und 
gesellschaftliches Engagement innerhalb der Hochschule 
oder einer sozialen Einrichtung während ihres Studiums 
nachweisen können. Eine Tätigkeit im Asta oder einer 
Fachschaft sind davon ausgenommen.  

• Für die Bewerbung muss das unentgeltliche, soziale 
Engagement der Person/Gruppe in einer Kurzbeschreibung 
dargestellt werden, sowie eventuell vorhandene Materialien 
(Zeitungsartikel, Plakate, Videos etc.)  
 

1.4 Die Preisträger können über die Verwendung des Preisgeldes frei 
verfügen. 



 

2. Preisvorschläge 
 
Jedes Hochschulmitglied (einschließlich Selbstvorschlag), jede 
Gruppe, Institution oder Einrichtung kann einen Vorschlag bei der 
Rektorin/dem Rektor einreichen. 
 

3. Preisvergabe 
 
Es wird ein Preiskomitee gebildet, das sich aus der Prorektorin bzw. 
dem Prorektor für Studium und Lehre, einer Professorin oder einem 
Professor, einer Vertreterin  von UNIAKTIV oder einem Vertreter des 
akademischen Mittelbaus und vier Studierenden zusammensetzt. 
Den Vorsitz übernimmt die Prorektorin bzw. der Prorektor für 
Studium und Lehre. Die Kommission schlägt der Rektorin bzw. dem 
Rektor eine Kandidatin/einen Kandidaten oder eine Gruppe für 
die Auszeichnung vor. 
 

4. Ausschreibung 

4.1 Die Rektorin/der Rektor schreibt den Preis aus und setzt eine Frist für 
das Einreichen der Vorschläge.  

4.2 Die Ausschreibung erfolgt hochschulöffentlich u. a. durch 
Rundschreiben an die Fachbereiche, an die Fachschaften, im 
Internet, innerhalb der Seminare, im Campus: Report sowie durch 
Aushänge. 
 

5. Preisverleihung 
 
Die Rektorin/der Rektor der Universität stellt dem Preisträger/der 
Preisträgerin eine Urkunde aus und verleiht diese, zusammen mit 
einem Vertreter von UNIAKTIV und der Stiftung Mercator, in einer 
öffentlichen Veranstaltung. 

 
 


